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Gestützt auf Art. 50 des Gebührenreglements der Gemeinde Eggiwil vom 1. Januar 2013 erlässt 

der Gemeinderat folgenden Gebührentarif, gültig ab 1. Januar 2023: 
 

1. Aufwandgebühr I Fr. 60.00 pro Stunde 

2. Aufwandgebühr II Fr. 90.00 pro Stunde 

3. Fotokopien (durch Verwaltungspersonal) 

- A4 einseitig 

- A4 doppelseitig 

- A3 einseitig 

- A3 doppelseitig 

schwarz/weiss  farbig 

Fr.  0.20 Fr.  0.50 

Fr.  0.40 Fr.  1.00 

Fr.  0.20 Fr. 1.00 

Fr.  0.40 Fr.  2.00 

4. Hundetaxe, gemäss Art. 41  Fr.  30.00 pro Hund/Jahr 

5. Auto-Spesen Fr.    0.70 pro km 

6. Aufwand der Feuerwehr für kantonale 

Einsätze bei Verkehrsregelung, resp.  

Verkehrsumleitungen bei Einsatz nach 

Verkehrsunfällen sowie Einsatz bei Öl und 

Chemiewehr. 

 

 

Grosstierrettungen (GTR) in der Gemeinde Eggiwil 

 

 

Für NICHT Feuerwehreinsätze 

Wärmebildkamera 
 

Ausgenommen sind Einsätze für die 

Personenrettung bei Unfällen (PbU) 

Fr. 70.00 pro Std. und AdF 

Fr. 1.00 / 2.00pro km und Fz / EGGI-MAMMUT 

Fr. 300.00 EGGI-MAMMUT, Pauschal, ohne km 

Fr. 200.00 EGGI-PANTHER und 

  EGGI-TIGER, Pauschal ohne km 

Fr. 100.00 EGGI-FLORIAN, Pauschal, ohne km 

Fr.   50.00 EGGI-COBRA, Pauschal, ohne km 

Fr. 300.00 Pauschalbeitrag pro Tier,  

  sofern nicht von Versicherung gedeckt 

 

Fr. 100.00 Übergabepauschale 

 

 

es gelten die kantonalen Ansätze gemäss GVB 

 
 

Inkrafttreten Dieser Gebührentarif tritt auf den 1. Januar 2023 in Kraft. 
 

 

 

Beschluss 
Vom Gemeinderat an der Sitzung vom 07. November 2022 beschlossen und genehmigt. 
 

 

 

NAMENS DES GEMEINDERATES 
der Präsident der Sekretär 

 
 
 

sig. Niklaus Rüegsegger sig. Stefan Ruch 


